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	Ferdinand II.: Abtruck / Einer Käyserlichen Declaration. So Ihre Käyserl: May: wegen deß Geistlichen vorbehalts / beym ReligionsFrieden / unnd daher rührenden restitution, der Geistlichen Gueter herauß kommen lassen / auch nachzutrucken anbefohlen

	







gebrauchen / vnd ist offenbahr / das die in andern Fürstenthümben vnd Landen / gelegene Stifft vnd Clöster / mit den Geistlichen Reichsständen / in dem ReligionFrieden begriffen / desselben / vnnd gemeiner Rechten fehig / Auch derhalben eben so wol / bey dem jhrigen handzuhaben / Hingegen aber / wie obgedacht / an keinem orte zufinden / das die Augspurgische Confessionsverwante / Ihnen den Geistlichen / etwas weiter an jhren Gütern entziehen sollen oder mögen.

NIcht weniger ist nunmehr Reichskündig / das etliche protestirende Stände / gegen den außtrücklichen Buchstaben des ReligionFriedens / im §. Vnd nach dem etc. in welchem mit hellen Worten versehen / Wo ein Ertzbischoff / Bischoffe / Praelat, oder ein ander Geistliches Standes / von vnser alten Religion abtreten würde / das derselbige sein Ertzbisthumb / Praelatur, vnd Beneficia, auch damit alle Frücht / vnd Einkommen / so er davon gehabt / alsbald / ohne einige wiederung vnd verzug / jedoch seinen Ehren vnnachtheilig / verlassen / auch den Capituln, vnd denen es von gemeinen Rechten / oder der Kirchen vnd Stifft gewonheiten zugehört / ein Persohn der alten Religion verwandt / zuwöhlen vnd zu ordnen zugelassen sein / welche auch / sampt der Geistlichen Capituln, vnd andern Kirchen / bey der Kirchen vnnd


Empfohlene Zitierweise:
Ferdinand II.: Abtruck / Einer Käyserlichen Declaration. So Ihre Käyserl: May: wegen deß Geistlichen vorbehalts / beym ReligionsFrieden / unnd daher rührenden restitution, der Geistlichen Gueter herauß kommen lassen / auch nachzutrucken anbefohlen. Johan Hallervord, Rostock 1629, Seite 18. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Restitutionsedikt_VD17_3-626243N.pdf/23&oldid=- (Version vom 1.8.2018)
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